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R U N D S C H R E I B E N  48 - A 
 

Sehr geehrtes Mitglied! 
 
 
Gutachten zur Preisänderungsklausel in den bisherigen Allgemeinen 
Lieferbedingungen 
Wir dürfen Ihnen die nun vorliegenden Gutachten von Univ.-Prof. Dr. Graf und Univ.-Prof. Dr. 
Vonkilch zukommen lassen. Beide Gutachten befassen sich mit der Rechtsauslegung der 
Preisänderungsklausel, die vom OGH aufgehoben wurde.  
Auftraggeber des Gutachtens von Univ.-Prof. Dr. Graf ist Oesterreichs Energie, Auftraggeber 
des Gutachtens von Univ.-Prof. Dr. Vonkilch sind der Fachverband Gas Wärme und die Wien 
Energie Vertrieb GmbH & Co KG. Einer Verteilung der Gutachten wurde von allen 
Auftraggebern zugestimmt.  
 
Gutachtensaufträge: 
Univ.-Prof. Dr. Graf war damit beauftragt, die Konsequenzen des Beschlusses des OGH vom 
29.08.2019, 3 Ob 139/19s darzustellen. Anhand von einzelnen im Gutachten näher 
dargestellten Fragen wird hier für die interne Beurteilung in den einzelnen Unternehmen die 
Rechtslage aufbereitet. Univ.-Prof. Dr. Graf unterscheidet dabei danach, ob 
Preisänderungsschreiben von Energieversorgern als Kündigungen gewertet werden können 
oder nicht bzw. danach, ob Handlungen von Kunden als neuerlicher Vertragsabschluss 
angesehen werden können oder nicht. Auch wird die Frage möglicher 
Schadenersatzansprüche behandelt bzw. die Frage, unter welchen Voraussetzungen das 
Verhalten von Kunden als Mitverschulden gewertet werden kann, wenn diese ein ihnen 
zustehendes Widerspruchsrecht nicht ausgeübt haben. 
 
Das Gutachten von Univ. Prof. Dr. Vonkilch geht der Frage nach, ob die durch eine 
Unzulässigkeit der Preisänderungsklausel entstehende Lücke mittels ergänzender 
Vertragsauslegung in der Weise geändert werden kann, dass insbesondere in der 
Vergangenheit erfolgte Preiserhöhungen trotzdem rechtlich gültig sind. 
 
Beide Gutachten dienen sohin in erster Linie der internen Beurteilung in den 
Unternehmen hinsichtlich der Chancen und Risiken von etwaigen 
Rückforderungsansprüchen von Kunden. Die Gutachten sind dabei so aufgebaut, dass sie 
einzeln für sich verwendet werden können. Das Gutachten von Univ.-Prof. Dr. Vonkilch wird 
dazu dienen können, die Ansprüche von Kunden (vertreten durch den VKI) gesamthaft in 
Frage zu stellen. Die Auswirkungen der Überlegungen von Univ.-Prof. Dr. Graf sind 
differenzierter für jedes einzelne Unternehmen zu prüfen (etwa: Schreiben als Kündigung 
ja/nein, Kundenreaktionen als Neuabschluss ja/nein, erfolgte Preissenkungen ja/nein…). 
 
Wir bitten Sie, beide Gutachten hausintern durchzusehen und zu prüfen und ersuchen weiters 
die Gutachten nicht an Dritte weiterzugeben, außer an Ihre rechtsfreundliche Unterstützung 
für den Fall, dass es zu einer Klage gegen Ihr Unternehmen kommt sowie an Ihren 
Steuerberater. 
 



 

 

Rückstellung(en) für „rechtsunwirksame Preisanpassungen“ bilden: 
Weiters empfehlen wir Ihnen, eine entsprechende Rückstellung für etwaige Schadenersatz- 
bzw. Bereicherungsansprüche zu bilden. Im Falle von künftigen Betriebsprüfungen können Sie 
natürlich die beiden Gutachten als Grundlage für die Bildung der Rückstellung vorlegen.  
Wir empfehlen zur Frage der Rückstellung und insbesondere ihrer Höhe generell um 
Rücksprache mit Ihrem Steuerberater.  
 
Eine Bildung von Rückstellungen ist grundsätzlich nur bei jenen Sachverhalten vorzunehmen, 
die den Kriterien des § 198 (8) UGB bzw. den Kriterien des IAS 37 bzw. EStG § 9 genügen. 
Hier sind es (nicht abschließend) 

 die (unterschiedlichen) unternehmensspezifischen AGBs,  

 die (unterschiedlichen) unternehmensspezifischen Preismaßnahmen,  

 die (unterschiedlichen) Kundenstrukturen und  

 die unterschiedlichen Stati der rechtlichen Causen in den einzelnen Unternehmen,  
die eine Empfehlung einer einheitlichen, allgemeingültigen Pauschalmethodik zum Ansatz 
einer Rückstellung für rechtsunwirksame Preisanpassungen vereiteln. 
 
Wir werden aber versuchen, eine Grundlage bzw. Leitlinien zur Berechnung der Rückstellung 
auszuarbeiten. Aber die Höhe der Rückstellung wird von zahlreichen 
unternehmensindividuellen Faktoren (siehe oben) abhängen. Außerdem muss eine derartige 
Grundlage wettbewerbsrechtlich unbedenklich sein. 
 
 
Abmahnschreiben samt Unterlassungserklärung mit Vertragsstrafevereinbarung 
Der VKI hat an einige große Stromlieferanten bereits Abmahnschreiben versendet, in 
welchen er untersagt, die vom OGH-Beschluss umfasste und aufgehobene Klausel 
weiterhin zu verwenden oder sich darauf zu berufen. Die Vertragsstrafe ist mit € 720, - pro 
Klausel und pro Zuwiderhandlung, zahlbar an den VKI, beziffert (siehe RS 38 A vom 
11.11.2019). 
 
Sollten Sie ein entsprechendes Abmahnschreiben des VKI erhalten, empfehlen wir 
Ihnen, dieses Schreiben vorerst NICHT zu unterfertigen!  
Wir weisen darauf hin, dass der VKI gem. § 28 KSchG zwar eine derartige 
Unterlassungsklausel gerichtlich durchsetzen kann aber Sie damit indirekt bekannt 
geben, dass Preiserhöhungen in der Vergangenheit möglicherweise ohne 
Rechtsgrundlage erfolgt sind und ebnen damit möglichen 
Rückzahlungsforderungen den Weg. Sollte der VKI die Unterlassungserklärung 
gerichtlich betreiben, so haben Sie noch immer die Möglichkeit, die 
Unterlassungserklärung zu unterfertigen, müssen aber mit zusätzlichen 
Gerichtsgebühren rechnen.  
 
Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER ELEKTRIZITÄTSWERKE 

 
Mag. Roland Tropper 

Geschäftsführer 
 

 
Anlagen: erwähnt 


